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Trainingslager

Lehrgang des Bezirks Oberbayern
Ort Weilheim (BY)

Sporthalle Hardtschule
Sporthalle
Grundschule am Hardt
Hardtkapellenweg 6
82362 Weilheim

Nation Deutschland

Datum 14.11.2020

Zeitzone des
Veranstaltungsortes

Europe/Berlin (GMT 2)

Startberechtigt Die Teilnahme ist nur für Personen gestattet, die startberechtigte Mitglieder eines Vereins des
veranstaltenden Landesfachverbandes sind
Quote
Es ist nicht erlaubt an einem Tag an mehreren Wettbewerben teilzunehmen
Es ist nur eine Meldung je Athlet/in und Kategorie erlaubt

Lizenz erforderlich Eine nationale Lizenz ist erforderlich für:

Teilnehmer/innen

Quote Die Reihenfolge der eingehenden Meldungen entscheidet über die Teilnahme
30 Pro Veranstaltung

Verband Bezirk Oberbayern

Organisator/in Bezirk Oberbayern im BFV e.V.

Kontakt Wolfgang Reuthner Tel. 017623245990

Weitere
Informationen

https://fencing.ophardt.online/de/widget/event/20030
Einladungen und Ergebnisse ansehen

Meldung Meldungen an: https://fencing.ophardt.online/
 nur durch: Athlet/in , Verein , Regionalerbis 10.11.2020, 23:59:00 Mitteleuropäische Normalzeit

Verband
Abmeldung möglich bis 12.11.2020, 23:59:00 Mitteleuropäische Normalzeit
E-Mail: fechten.bezirk-oberbayern@web.de

Beginn Beendet Veranstaltungen zugelassen Quote Entgelt

14.11. 09:00 14:30 Degen Open I U11-U9 2010 - 2013 10,00€

Bezahlung Bezahlung Aufschlag Bemerkungen
Barzahlung vor Ort +0,00€ +0.00%

Lehrgangsleitung Monica Sedlmair-Hörmann

Dozenten Marcel Ettengruber
Wolfgang Reuthner

Reglement Die Austragung erfolgt auf Basis des Regelwerkes der FIE.
Die Vorschriften des DFB zum Sportbetrieb - insbesondere die Sportordnung - sowie die
Regelungen des BFV zu Veranstaltungen und Sport sind ergänzend anzuwenden.

Haftung Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung. Alle Teilnehmenden sind für Ihre
Ausrüstung selbst verantwortlich.

Rechtsprechung Die Teilnehmenden unterwerfen sich der Gerichtsbarkeit des Bayerischen Fechterverbandes e.V.

Bilder / TV Rechte Mit der Meldung erklären die Teilnehmer bzw. deren gesetzliche Vertreter, dass sie mit einer
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Veröffentlichung ihrer Namen, Vereine und Geburtsjahrgänge, sowie des Wettkampfes
einverstanden sind. Der Fechter/Fechterin bzw. der gesetzliche Vertreter erklärt sich damit
einverstanden, dass bei den Wettkämpfen Bild-, Ton- und Filmaufnahmen gefertigt, verbreitet und
zur Schau gestellt werden. Diese Einwilligung erfolgt unentgeltlich, ist räumlich und zeitlich
unbeschränkt und gilt sowohl für das Recht am Bild als auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht.
Sie umfasst alle Medien, insbesondere aber das Recht, Aufnahmen im Print, TV-Sendungen und
im Internet wiederzugeben. Dabei besteht die Möglichkeit, aber keine Pflicht, den Namen zu
nennen.

Auszeichnungen Trainer:
Wolfgang Reuthner
Marcel Ettengruber

Verpflegung Package (Obst und Wasser)

Bemerkungen Der Lehrgang findet unter Vorbehalt der derzeitgen Vorgaben der Bayer. Staatsregierung und den
Empfehlungen des BFV und DFB statt. Über das Hygienekonzept werden alle Teilnehmer vor
Lehrgangsbeginn mündlich informiert. Mund-Nase-Bedeckung ist in allen Bereichen, außer der
Sporthalle, zu tragen.
Zuschauer sind nicht erlaubt.
Umkleiden und Duschen stehen nur bedingt zur Verfügung.
Die Sporthalle darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden.
Alle Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr am Lehrgang teil.
Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung.
Mit der Meldung erklären die Teilnehmer bzw. deren gesetzliche Vertreter, dass sie mit einer
Veröffentlichung ihrer Namen, Vereine und Geburtsjahrgänge einverstanden sind. Der
Fechter/Fechterin bzw. der gesetzliche Vertreter erklärt sich damit einverstanden, dass bei den
Wettkämpfen Bild-, Ton- und Filmaufnahmen gefertigt, verbreitet und zur Schau gestellt werden.
Diese Einwilligung erfolgt unentgeltlich, ist räumlich und zeitlich unbeschränkt und gilt sowohl für
das Recht am Bild als auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Sie umfasst alle Medien,
insbesondere aber das Recht, Aufnahmen im Print, TV-Sendungen und im Internet wiederzugeben.
Dabei besteht die Möglichkeit, aber keine Pflicht, den Namen zu nennen.


